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Ausbildung- und Tätigkeitsbericht im Bereich des Arbeitsrechts

( Universitäre Ausbildung 
–
Bereits während meiner universitären Ausbildung hatte ich Arbeitsrecht als Wahlfachgruppe belegt.

–
Die Ausbildung an der Ruhr-Universität erhielt ich überwiegend durch Prof. Dr. Rolf Franz und Prof. Dr. O. Heinrich.

–
Professor Franz, der insbesondere durch sein Werk “Arbeiter und Angestellte” wesentliche Impulse in bezug auf einen neuen Arbeitnehmerbegriff in Gang gesetzt hat, legte im Rahmen seiner Vorlesungen und Seminare stets Wert darauf, daß Lösungen und Reformansätze die gemeinsam erarbeitet wurden, auch praktisch durchführbar und vor allen Dingen wirtschaftlich vertretbar waren.


Ein einseitiges, rein dogmatisches Denken ohne jede praktische Relevanz wurde hierdurch – ohne den rechtlichen Gehalt der vermittelten bzw. erarbeiteten Inhalte zu vernachlässigen – vermieden.


Die von Prof. Franz veranstalteten arbeitsrechtlichen Blockseminare, die regelmäßig den Abschluß eines vorangegangenen rein universitären Seminars bilden, sind nicht mit den üblichen Studienseminaren vergleichbar. Die sogenannten “Franz-Seminare” gelten trotz ihrer grundsätzlichen Einbindung in den Bereich der Wahlfachgruppe Arbeitsrecht an der Universität allgemein als Fortbildungsveranstaltungen im Bereich des Arbeitsrechts und werden daher stets auch von einer großen Anzahl “Nichtstudenten” (Richter, Rechtsanwälte, Mitarbeiter von Ministerien, Leiter von Personalabteilungen etc.) besucht. In großer Runde werden dann die zuvor im Bereich der Universität erarbeiteten Seminararbeiten vorgestellt und stets ausführlich diskutiert.


So ergibt sich ein kreativer Ideenpool und ein interessantes Bild zwischen Lehre und Praxis.

–
Meine Hausarbeit zum ersten juristischen Staatsexamen (8 Punkte / Erstkorrektor Prof. Dr. Timm/Bielefeld) kam aus dem Bereich des Arbeitsrechts (Antragsbefugnis der Gewerkschaften; Ausgliederung von Betriebsteilen, Fortgeltung von Tarifverträgen bzw. Haustarifverträgen bei Verbandsaustritt, Tarifpluralität etc.).

( Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
–
Im SS 1997 habe ich an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer ein Kolloquium “Aktuelle Probleme des Arbeitsrechts” bei Rechtsanwalt Hans-Carsten Hansen, BASF Aktiengesellschaft, besucht.


Rechtsanwalt Hansen ist Leiter des Ressorts Personal bei der BASF.


Im Rahmen des Kolloquiums standen praktische Aufgabenstellungen aus dem Bereich einer Personalabteilung eines Konzerns wie der BASF im Vordergrund.


Rechtsanwalt Hansen verlangte praktische Lösungswege und vermittelte einen Überblick über die Aufgabenstellungen, die sich einem Juristen im Bereich Personal/Organisation stellen.

–
Daneben habe ich während meines Studiums in Speyer ein Seminar bei Prof. Dr. Klages, “Aktuelle Probleme der Verwaltungsmodernisierung” (12 Punkte), wie auch eine Arbeitsgemeinschaft, “Organisation einer bürgerfreundlichen Behörde” (14 Punkte) bei Dr. Robert Becker besucht.

–
Themen beider Veranstaltungen waren insbesondere die Erarbeitung aktivierender Führungsstile, um die Mitarbeitermotivation und die Effektivität der jeweiligen Arbeitseinheit zu steigern. Zugleich wurden hier Möglichkeiten der Rationalisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen diskutiert. Daneben wurden auch die verschiedenen Möglichkeiten der Organisation einer Behörde besprochen, wobei jedoch stets die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Beamtenrecht/Personalvertretungsrecht) zu berücksichtigen, aber auch zu nutzen waren.


Ein weiterer hervorzuhebender Inhalt der Veranstaltung bei Prof. Dr. Klages war die Erörterung der Einführung des Qualitätsmanagements in der öffentlichen Verwaltung. In diesem Zusammenhang erfolgte eine umfassende Einführung in die nunmehr auch für “Dienstleister” erheblichen ISO-9000 Normen.

( Rechtsabteilung der Philipps-Universität Marburg 
–
Die verbleibende Zeit in der Verwaltungsstation habe ich in der Rechtsabteilung der Philipps-Universität Marburg absolviert, wo ich zum großen Teil Angelegenheiten aus dem Bereich des Beamtenrechts und des Personalvertretungsrechts zu bearbeiten hatte.

–
Insbesondere war ich während dieser Zeit mit der Bearbeitung der arbeitsrechtlichen und beamtenrechtlichen Folgen der Schließung des Studiengangs Zahnheilkunde betraut. Mein diesbezügliches Gutachten wurde ohne jede Änderung dem Hessischen Landtag überstellt.


Des weiteren oblag mir neben weiteren Aufgaben im Bereich der Personalverwaltung die Prüfung von EU-Forschungsförderungsverträgen (in englischer Sprache)

( Wahlstation: Arbeitsgericht Marburg 
–
Meine Wahlstation leistete ich von November 1997 bis Ende Februar 1998 beim Arbeitsgericht Marburg. Mein dortiger Ausbilder war der Direktor des Arbeitsgerichts, Hans-Gottlob Rühle.

Direktor Rühle ist durch zahlreiche Eigenveröffentlichungen, aber auch durch Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen in Zusammenarbeit mit Günter Schaub (“Arbeitsrechtshandbuch”) und seine Tätigkeit in Einigungsstellen sowie als Referent auf Fortbildungsveranstaltungen einer breiten Öffentlichkeit bekannt.

–
Im Rahmen meiner Ausbildung bei Direktor Rühle hatte ich Aufgabenstellungen sowohl aus dem Bereich des Individualarbeitsrechts wie auch kollektivrechtliche Problemkreise zu erledigen.


Die mir überlassenen Akten hatte ich sämtlich in der Relationsform (Gutachten und Urteilsentwurf) zu bearbeiten).


Von mir bearbeitete Fälle hatte ich während der Vorbesprechung in der Kammer zunächst zusammenzufassen – also den ehrenamtlichen Richtern vorzustellen – und eine kurze rechtliche Würdigung abzugeben. In der auf die mündliche Verhandlung folgenden Beratung wurde erwartet, daß ich der Kammer meine in der Vorbesprechung nur grob dargelegte rechtliche Bewertung im Hinblick auf das Ergebnis der mündlichen Verhandlung nochmals dezidiert darlege sowie mich an der weiteren Diskussion beteilige.

–
Zudem war ich während meiner Ausbildung bei dem Arbeitsgericht Marburg für geraume Zeit mit der Leitung der Rechtsantragsstelle betraut.

( Rechtsanwälte Dr. Küttner & Partner 
–
Nach Beendigung meiner Examenshausarbeit war ich mehrere Monate in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Küttner & Partner tätig.

–
Dr. Wolfdieter Küttner ist insbesondere durch sein “Personalbuch” als Kapazität im Bereich des Arbeitsrechts ausgewiesen. Die Kanzlei besteht derzeit aus elf Rechtsanwälten.

–
In der Kanzlei stand mir ein eigenes Büro mit Telefon und PC zur Verfügung. Es wurde ein vollkommen eigenständiges Arbeiten erwartet.


Bei Mandantengesprächen wie aber auch bei Gerichtsverhandlungen wurde zwar ein gewisser Rahmen vorgegeben (z.B. Vergleichsbereitschaft ja oder nein). Die Ausfüllung dieses Rahmens lag jedoch allein in meinem Verantwortungsbereich und mußte von mir auch – beispielsweise nach einem abgeschlossenen Vergleich – gegenüber den Mandanten vertreten und begründet werden.


Neben Mandantengesprächen und der Wahrnehmung von Gerichtsterminen stand das Verfassen von Schriftsätzen, Entwürfen und Gutachten im Vordergrund.


Insbesondere habe ich in einem umfangreichen Revisionsverfahren die Revisionsbegründung gefertigt, die nahezu ohne Änderungen übernommen wurde.

–
In rechtlicher Hinsicht hatte ich die für eine arbeitsrechtlich ausgerichtete Kanzlei üblichen Kündigungsschutzangelegenheiten, Versetzungsproblematiken, Geltendmachung bzw. Abwehr von Schadensersatzansprüchen, Geltendmachung bzw. Abwehr von Gehaltsansprüchen etc., zu bearbeiten.


Daneben hatte ich aber auch umfangeiche Schriftsätze in weniger “geläufigen” Teilgebieten des Arbeitsrechts, wie zum Beispiel im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, zu erstellen.


Des weiteren hatte ich aber auch “nichtarbeitsrechtliche” Mandate, beispielsweise im Bereich des Wirtschaftsrechts, Mietrechts, allgemeinen Zivilrechts, Vertragsrechts etc. zu betreuen.
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